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Vorbemerkung: 

Aus Gründen der Lesbarkeit sind im Satzungstext durchgängig alle Personen, Funktionen und 

Amtsträgerbezeichnungen in der männlichen (wahlweise auch: weiblichen, diversen) Form gefasst. 

Soweit die männliche (wahlweise auch: weibliche, diverse) Form gewählt wird, werden damit sowohl 

weibliche, diverse wie männliche Funktions- und Amtsträger angesprochen. 

  



Vereinssatzung: Projekt Wehr Dich 
 

2 
 

Vereinssatzung Projekt Wehr Dich 
 

 

§ 1 Name, Sitz, Eintragung und Geschäftsjahr 

 

1) Der im Jahre 2020 gegründete Verein führt den Namen „Projekt Wehr Dich“. 

2) Er hat seinen Sitz in Hannover. Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden. 

Nach der Eintragung führt er zu seinem Namen den Zusatz e.V. 

3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2 Zweck, Aufgaben und Grundsätze des Vereins 

 

1) Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports, insbesondere durch Cardio-Training, 

Kinderturnen, Outdoorsport sowie Lauf- und Zirkeltraining, und der Jugendhilfe für Kinder, 

Frauen und Männer, Senioren, Menschen mit besonderen Bedürfnissen und Menschen mit 

Zuwanderungshintergrund durch Sportprojekte zur Selbstbehauptung und –verteidigung, 

Integration, Gewaltprävention und Anti-Mobbing für Opfer und Täter. Die Vereinsmitglieder 

nehmen am regelmäßigen Training und gegebenenfalls an Wettkämpfen teil. 

2) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch regelmäßige Trainingseinheiten 

sowie Workshops an öffentlichen und privaten Einrichtungen sowie für private Gruppen, z. B. 

an Schulen, Seniorenresidenzen und Flüchtlingsunterkünften. 

3) Der Verein ist politisch, ethnisch und konfessionell neutral. 

4) Die Mitglieder der Vereinsorgane nehmen ihre Aufgaben grundsätzlich ehrenamtlich wahr. 

 

§ 3 Gemeinnützigkeit  

 

1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung, und zwar durch die Förderung 
der Allgemeinheit auf dem Gebiet des Sports. 

2) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

3) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
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4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

§ 4 Gliederung 

 

Für jede im Verein betriebene Sportart kann im Bedarfsfall eine eigene, in der Haushaltsführung 

unselbstständige  Abteilung gegründet werden. 

 

§ 5 Mitgliedschaft 

 

Der Verein besteht aus 

1. Ordentlichen Mitgliedern, 

2. Fördernden Mitgliedern, 

3. Ehrenmitgliedern, 

4. Kurzzeitmitgliedern. 

 

§ 6 Erwerb der Mitgliedschaft 

 

1) Ordentliches Mitglied kann jede natürliche und juristische Person werden. Über den schriftlichen 

Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand5. Der Aufnahmeantrag Minderjähriger bedarf der 

Unterschriften der gesetzlichen Vertreter. Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht. Die Ablehnung 

der Aufnahme muss nicht begründet werden. Ein Rechtsmittel gegen die Ablehnung der 

Aufnahme besteht nicht. 

2) Förderndes Mitglied kann jede natürliche Person werden, die das 18. Lebensjahr vollendet hat 

und die dem Verein angehören will, ohne sich in ihm sportlich zu betätigen. Für die Aufnahme 

gelten die Regeln über die Aufnahme ordentlicher Mitglieder entsprechend. 

3) Ehrenmitglied kann auch eine natürliche Person werden, die nicht Mitglied des Vereins ist. 

Personen, die sich um den Verein besonders verdient gemacht haben, können auf Vorschlag des 

Vorstandes zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Die Ernennung zu Ehrenmitgliedern erfolgt auf 

Lebenszeit; sie bedarf einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mitglieder. Ehrenmitglieder sind 

von der Beitragspflicht befreit und besitzen kein Stimmrecht in der Mitgliederversammlung. 

4) Kurzzeitmitglieder sind Mitglieder, die Angebote des Vereins im Rahmen der bestehenden 

Ordnungen nutzen können, bei deren Eintritt in den Verein schon feststeht, dass die 
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Mitgliedschaft nur kurzfristig für maximal einen Monat bestehen wird. Kurzzeitmitglieder 

besitzen kein Stimmrecht in der Mitgliederversammlung. 

 

§ 7 Beendigung der Mitgliedschaft 

 

1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. 

2) Der Austritt ist dem Vorstand schriftlich zu erklären. Er ist unter Einhaltung einer Frist von drei 

Monaten und nur zum Schluss eines Geschäftsjahres zulässig. 

3) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden 

- wegen erheblicher Verletzung satzungsgemäßer Verpflichtungen, 

- wegen eines schweren Verstoßes gegen die Interessen des Vereins oder 

- wegen groben unsportlichen Verhaltens. 

Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Vor der Entscheidung hat er dem Mitglied 

Gelegenheit zu geben, sich mündlich oder schriftlich zu äußern; hierzu ist das Mitglied unter 

Einhaltung einer Mindestfrist von zehn Tagen schriftlich aufzufordern. Die Entscheidung über den 

Ausschluss ist schriftlich zu begründen und dem Mitglied durch eingeschriebenen Brief 

zuzustellen. Gegen die Entscheidung ist die Berufung an die Mitgliederversammlung zulässig; sie 

muss schriftlich und binnen drei Wochen nach Absendung der Entscheidung erfolgen. Die 

Mitgliederversammlung entscheidet endgültig. 

4) Ein Mitglied kann des Weiteren ausgeschlossen werden, wenn es trotz zweimaliger schriftlicher 

Mahnung durch den Vorstand mit der Zahlung von Beiträgen oder Umlagen in Höhe von mehr als 

einem Jahresbeitrag im Rückstand ist. Der Ausschluss kann durch den Vorstand erst beschlossen 

werden, wenn seit Absendung des zweiten Mahnschreibens, das den Hinweis auf den Ausschluss 

zu enthalten hat, drei Monate vergangen sind. 

5) Mitglieder, deren Mitgliedschaft erloschen ist, haben keinen Anspruch auf Anteile aus dem 

Vermögen des Vereins. Andere Ansprüche gegen den Verein müssen binnen sechs Monaten nach 

Erlöschen der Mitgliedschaft durch eingeschriebenen Brief geltend gemacht und begründet 

werden. 

 

§ 8 Mitgliedsbeiträge 

 

1) Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Jahresbeitrages und dessen 

Fälligkeit werden vom Vorstand bestimmt. Näheres hierzu regelt die Beitragsordnung. Diese ist 

nicht Bestandteil der Satzung. 

2) Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit. 
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3) Fördernde Mitglieder bezahlen die Hälfte des fälligen Jahresbeitrages. 

4) Kurzzeitmitglieder sind verpflichtet Kursgebühren vor Beginn des Kurses zu zahlen. 

 

§ 9 Rechte und Pflichten 

 

1) Mitglieder sind berechtigt, im Rahmen des Vereinszweckes an den Veranstaltungen des Vereins 

teilzunehmen. 

2) Jedes Mitglied ist verpflichtet, sich nach der Satzung und den weiteren Ordnungen des Vereins zu 

verhalten. Alle Mitglieder sind zu gegenseitiger Rücksichtnahme und zur Einhaltung gemeinsamer 

Wertvorstellungen verpflichtet. 

3) Die Mitglieder sind zur Entrichtung von Beiträgen verpflichtet. 

4) Ferner kann der Verein durch Beschluss des Vorstandes seine Mitglieder verpflichten, jährlich bis 

zu maximal 24 Arbeitsstunden oder ersatzweise Abgeltungszahlungen zu leisten. 

 

§ 10 Die Vereinsorgane 

 

Organe des Vereins sind: 

a) die Mitgliederversammlung, 

b) der Vorstand. 

 

§ 11 Vorstand 

 

1) Der Vorstand besteht aus:  

a) dem ersten Vorsitzenden, 

b) dem stellvertretenden Vorsitzenden, 

c) dem Kassenwart. 

2) Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins nach Maßgabe der Satzung und der Beschlüsse der 

Mitgliederversammlung. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei 

Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die seines 

Vertreters. Der Vorstand ordnet und überwacht die Tätigkeit der Abteilungen; er ist berechtigt, 
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für bestimmte Zwecke Ausschüsse einzusetzen. Der Vorstand kann verbindliche Ordnungen 

erlassen. Über seine Tätigkeit hat der Vorstand der Mitgliederversammlung zu berichten.  

3) Die Vorstandssitzung leitet der erste Vorsitzende, bei dessen Abwesenheit der stellvertretende 

Vorsitzende. Die Beschlüsse des Vorstands sind zu Beweiszwecken zu protokollieren und von 

vom Sitzungsleiter zu unterschreiben. Ein Vorstandsbeschluss kann gegebenenfalls auf 

schriftlichem Wege oder fernmündlich gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre 

Zustimmung zu der zu beschließenden Regelung erklären. 

4) Vorstand im Sinne des § 26 BGB ist:  

- der erste Vorsitzende, 

- der stellvertretende Vorsitzende, 

- der Kassenwart. 

Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch je zwei der genannten drei 

Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten.  

5) Die Vereinigung mehrerer Vorstandsämter in einer Person ist unzulässig.  

6) Vorstandsaufgaben können im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten durch Beschluss 

der Mitgliederversammlung entgeltlich auf der Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen 

Zahlung einer Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26a EStG ausgeübt werden.  

7) Zur Erledigung von Geschäftsführungsaufgaben und zur Führung der Geschäftsstelle ist der 

Vorstand ermächtigt, im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten hauptberuflich 

Beschäftigte anzustellen. 

8) Die Vorstandsmitglieder und ehrenamtlich für den Verein tätigen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter haben einen Aufwendungsersatzanspruch nach § 670 BGB für solche Aufwendungen, 

die ihnen nachweislich durch die Tätigkeit für den Verein entstanden sind. Hierzu gehören 

insbesondere Fahrtkosten, Reisekosten, Porto und Telefon.  

 

§ 12 Amtsdauer des Vorstands 

 

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von drei Jahren gewählt. Er bleibt 

jedoch bis zur Neuwahl im Amt. Wählbar sind nur Vereinsmitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet 

haben. Wiederwahl eines Vorstandsmitgliedes ist zulässig. 

 

§ 13 Die Mitgliederversammlung 

 

1) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich im ersten Quartal statt. 
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2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung findet statt, wenn das Interesse des Vereins es 

erfordert oder wenn ¼ der Mitglieder es schriftlich unter Angabe der Gründe beim Vorstand 

beantragt. Der Vorstand kann jederzeit eine Mitgliederversammlung einberufen, wenn das 

Interesse des Vereins es erfordert. 

 

§ 14 Zuständigkeit der ordentlichen Mitgliederversammlung 

 

Die ordentliche Mitgliederversammlung ist insbesondere zuständig für  

a) Entgegennahme der Berichte des Vorstandes, 

b) Entgegennahme des Berichts des Kassenprüfers, 

c) Entlastung und Wahl des Vorstands, 

d) Wahl des Kassenprüfers, 

e) Festsetzung von Mitgliedsbeiträgen, Umlagen und deren Fälligkeit, 

f) Genehmigung des Haushaltsplans, 

g) Beschlussfassung über die Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins, 

h) Entscheidung über die Aufnahme neuer und den Ausschluss von Mitgliedern in 

Berufungsfällen, 

i) Ernennung von Ehrenmitgliedern, 

j) Entscheidung über die Einrichtung von Abteilungen und deren Leitung, 

k) Beschlussfassung über Anträge. 

 

§ 15 Einberufung von Mitgliederversammlungen  

 

1) Mindestens einmal im Jahr soll die ordentliche Mitgliederversammlung stattfinden. Sie wird vom 

Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen schriftlich unter Angabe der 

Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des 

Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, 

wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein bekannt gegebene Adresse gerichtet ist. Die 

Tagesordnung setzt der Vorstand fest. 

2) Anträge zur Mitgliederversammlung können vom Vorstand und von den Mitgliedern eingebracht 

werden. Sie müssen eine Woche vor der Versammlung dem Vorstand schriftlich mit Begründung 

vorliegen. 
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3) Über die Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die erst in der Mitgliederversammlung 

gestellt werden, beschließt die Mitgliederversammlung. Zur Annahme des Antrages ist eine 

Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. 

 

§ 16 Ablauf und Beschlussfassung von Mitgliederversammlungen 

 

1) Die Mitgliederversammlung wird von dem Vorsitzenden des Vorstandes, bei dessen 

Verhinderung von seinem Stellvertreter geleitet. Ist keines dieser Vorstandsmitglieder anwesend, 

so bestimmt die Versammlung den Leiter mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 

2) Die ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der 

erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen gefasst; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Versammlungsleiters 

den Ausschlag. Stimmenthaltungen zählen nicht. Schriftliche Abstimmungen erfolgen nur, wenn 

1/3 der anwesenden Mitglieder dies verlangt. Wahlen sind grundsätzlich schriftlich 

vorzunehmen. Steht nur eine Person zur Wahl, wird offen abgestimmt, es sei denn, auf Antrag 

wird die schriftliche Wahl beschlossen. 

3) Satzungsänderungen können nur mit einer Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen 

beschlossen werden. Zur Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von 2/3 der abgegebenen 

Stimmen erforderlich. 

4) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das von der vom 

jeweiligen Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. 

5) Es soll folgende Feststellungen enthalten: 

a) Ort und Zeit der Versammlung, 

b) die Versammlungsleiter, 

c) die Protokollführer, 

d) die Zahl der erschienenen Mitglieder, 

e) die Tagesordnung, 

f) die einzelnen Abstimmungsergebnisse und die Art der Abstimmung, 

g) bei Satzungsänderungen ist die zu ändernde Bestimmung anzugeben. 

 

§ 17 Stimmrecht und Wählbarkeit 

 



Vereinssatzung: Projekt Wehr Dich 
 

9 
 

1) Stimmrecht besitzen nur ordentliche Mitglieder. Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt 

werden. Mitglieder, denen kein Stimmrecht zusteht, können an der Mitgliederversammlung als 

Gäste teilnehmen. Jedes Mitglied hat mit Vollendung des 12. Lebensjahres in der 

Mitgliederversammlung ein Stimmrecht. 

2) Gewählt werden können alle ordentlichen Mitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. 

 

§ 18 Kassenprüfung 

 

1) Die Mitgliederversammlung wählt einen Kassenprüfer und einen Ersatzkassenprüfer, die nicht 

dem Vorstand angehören dürfen. 

2) Die Amtszeit der Kassenprüfer und der Ersatzkassenprüfer beträgt drei Jahre. Die Wiederwahl ist 

zulässig. 

3) Die Kassenprüfer prüfen einmal jährlich die gesamte Vereinskasse mit allen Konten, 

Buchungsunterlagen und Belegen und erstatten der Mitgliederversammlung darüber einen 

Bericht. Die Kassenprüfer sind zur umfassenden Prüfung aller Kassen und aller Unterlagen in 

sachlicher und rechnerischer Hinsicht berechtigt. Die Kassenprüfer beantragen in der 

Mitgliederversammlung die Entlastung des Vorstandes. 

 

§ 19 Ordnungen 

 

Zur Durchführung der Satzung kann der Vorstand eine Geschäftsordnung, eine Finanzordnung, sowie 

eine Ordnung für die Benutzung der Sportstätten zu erlassen. Die Ordnungen werden mit einer 

Mehrheit von 2/3 der Mitglieder des Vorstandes beschlossen. Darüber hinaus kann der Vorstand 

weitere Ordnungen erlassen. 

 

§ 20 Vergütung der Tätigkeit der Organmitglieder, Aufwendungsersatz, bezahlte 
Mitarbeit 

 

1) Der Vorstand kann bei Bedarf und unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse und 

der Haushaltslage beschließen, dass Vereins- und Organämter entgeltlich auf der Grundlage 

eines Dienst- oder Arbeitsvertrages oder gegen Zahlung einer pauschalen 

Aufwandsentschädigung gem. § 3 Nr. 26 a EStG ausgeübt werden. Für die Entscheidung über 

Vertragsbeginn, Vertragsinhalte und Vertragsende ist der Vorstand zuständig. Der Vorstand kann 

bei Bedarf und unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Haushaltslage 

Aufträge über Tätigkeiten für den Verein gegen eine angemessene Vergütung oder Honorierung 

an Dritte vergeben. 
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2) Zur Erledigung der Geschäftsführungsaufgaben und zur Führung der Geschäftsstelle ist der 

Vorstand ermächtigt, im Rahmen der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Haushaltslage einen 

Geschäftsstellenleiter und/oder Mitarbeiter für die Verwaltung einzustellen. Im Weiteren ist nur 

der Vorstand ermächtigt, zur Erfüllung der satzungsgemäßen Zwecke Verträge mit Übungsleitern 

abzuschließen. Das arbeitsrechtliche Direktionsrecht hat der Vorsitzende oder im 

Verhinderungsfall ein anderes Mitglied des Vorstandes. 

3) Der Vorstand kann eine pauschale Tätigkeitsvergütung für Zeit- oder Arbeitsaufwand erhalten. 

Über die Gewährung und Höhe der Vergütung beschließt die Mitgliederversammlung. 

4) Im Übrigen haben die Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins einen Aufwendungsersatzanspruch 

nach § 670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen durch die Tätigkeiten im Auftrag des Vereins 

entstanden sind. Die Mitglieder und Mitarbeiter haben das Gebot der Sparsamkeit zu beachten. 

5) Die Auszahlung einer steuerfreien Ehrenamtspauschale in Höhe von 720 € jährlich an Vorstand, 

Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins ist möglich. 

6) Der Vorstand, die Mitarbeiter des Vereins und die Mitglieder dürfen zusätzlich bezahlte 

Aufgaben übernehmen, wie. z.B. als Übungsleiter oder Trainer, die auf Stundenbasis vergütet 

werden. Über die Gewährung und Höhe der Vergütung beschließt die Mitgliederversammlung. 

7) Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach 

seiner Entstehung geltend gemacht werden. Erstattungen werden nur gewährt, wenn die 

Aufwendung mit prüffähigen Belegen und Aufstellungen nachgewiesen werden. 

8) Einzelheiten können in einer Finanzordnung geregelt werden. 

 

§ 21 Datenschutz 

 

1) Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der Vorgaben der 

EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des Bundes-datenschutzgesetzes (BDSG) 

personenbezogene Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein 

verarbeitet.  

2) Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, hat jedes 

Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rechte:  

a) das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO,  

b) das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO,  

c) das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS-GVO,  

d) das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO,  

e) das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO,  
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f) das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO und  

g) Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DS-GVO.  

3) Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt, 

personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen zur Aufgabenerfüllung 

gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst 

zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben genannten Personen aus 

dem Verein hinaus. 

4) Zur Wahrnehmung der Aufgaben und Pflichten nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung und 

dem Bundesdatenschutzgesetz bestellt der geschäftsführende Vorstand einen 

Datenschutzbeauftragten. 

 

§ 22 Auflösung des Vereins 

 

1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen Mitglieder-

versammlung beschlossen werden. Zur Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von 2/3 der 

abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. 

2) Sofern die Mitgliederversammlung nicht anderes beschließt, sind im Falle der Auflösung die 

Mitglieder des Vorstands die Liquidatoren des Vereins. 

3) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des 

Vereins an den LandesSportBund Niedersachsen e. V., der es unmittelbar und ausschließlich für 

gemeinnützige, sportliche Zwecke zu verwenden hat. 

 

§ 23 Inkrafttreten  

 

Diese Satzung ist in der vorliegenden Form von der Mitgliederversammlung des Vereins am 

14. September 2020 beschlossen worden. 

 

Änderung der Satzung am 06. Oktober 2020 durch Beschluss der Mitgliederversammlung betreffend  

§ 1.1 und § 6.4 siehe Anlage 1. 

 

Änderung der Satzung am 23. März 2025 durch Beschluss der Mitgliederversammlung betreffend  

§ 22.1 siehe Anlage 2. 
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Anlage 1 

 

Die Satzung vom 14. September 2020 wurde am 06. Oktober 2020 folgendermaßen geändert: 

• § 1.1: 

Der im Jahre 2020 gegründete Verein führt den Namen „Projekt Wehr Dich Verein“. 

geändert in: 

Der im Jahre 2020 gegründete Verein führt den Namen „Projekt Wehr Dich“. 

 

• § 6.4: 

Kurzzeitmitglieder sind Mitglieder, die Angebote des Vereins im Rahmen der bestehenden 

Ordnungen nutzen können, bei deren Eintritt in den Verein schon feststeht, dass die 

Mitgliedschaft nur kurzfristig für maximal einen Monat bestehen wird. Kurzzeitmitglieder sind 

von der Teilnahme an der Mitgliederversammlung ausgenommen. 

geändert in: 

Kurzzeitmitglieder sind Mitglieder, die Angebote des Vereins im Rahmen der bestehenden 

Ordnungen nutzen können, bei deren Eintritt in den Verein schon feststeht, dass die 

Mitgliedschaft nur kurzfristig für maximal einen Monat bestehen wird. Kurzzeitmitglieder 

besitzen kein Stimmrecht in der Mitgliederversammlung. 
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Anlage 2 

 

Die Satzung vom 14. September 2020 wurde am 23. März 2025 folgendermaßen geändert: 

 

§ 22 Auflösung des Vereins 

 

1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen Mitglieder-

versammlung beschlossen werden. Zur Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von 2/3 der 

abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. 

 

 

 


